
Kinderrechte/Kinderschutz 
als Verbandsstrategie

Zum Umgang der Caritas mit den Rechten von 
Kindern, Jugendlichen und ihrem 
Persönlichkeitsschutz

Präsentation am 13.06.2012 in Frankfurt 
Michael Spielmann, Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. 



Ausgangssituation 
• Kinderrechte sind seit 2005 ein 

Arbeitsschwerpunkt des DiCV Freiburg  
– Umsetzung der UN-Kinderrechts-konvention
– Implementierung der Caritas Kinderrechte-

Leitlinie
– Kinderrechtefilm des Runden Tisches 
– Initiative Habakuk- Rechte haben, Recht 

bekommen 
– Caritas Jugendforen für Gruppensprecher 

• Kinderschutzdebatte und das damit 
verbundene Gesetzgebungsverfahren

• Situation ehemaliger Heimkinder, Debatte um 
sexuelle Gewalt 

• Rahmenordnungen der Deutschen  Bischofs-
konferenz und des Erzbistums Freiburg 

• Bundeskinderschutzgesetz 



Wir möchten, dass die Kinder, 
Jugendlichen und Familien in 
unseren Einrichtungen und Diensten 
heute und später positiv auf Ihre Zeit 
bei uns zurückblicken können.

Als Caritas handeln wir im 
„best interest of the child“!

Unsere  Mission





Meinungen zum Thema

Kinderrechte wurden 
1. als Bedrohung und in Fragestellung der 

pädagogischen Kompetenz erlebt.
2. als nicht umsetzbar und/oder für unsere 

Zielgruppen nicht relevant angesehen.
3. mit Pflichten „verrechnet“ oder mit 

Mitarbeiterrechten „verkausuliert“.
4. unter Verdacht gestellt (Kinder nutzen ihre 

Rechte aus) 
5. als bekannt vorausgesetzt oder instrumentalisiert 
6. auf Haltungen reduziert und so „impliziert“ und 

personalisiert
7. bejaht, aber mit einem „aber“ versehen



Meinungen zum Thema

Gegen Kinderrechte (und 
Kinderschutz) war 
niemand, Kinderrechte 
mit dem pädagogischen 
Alltag konkret zu 
verbinden schien aber 
schwer.

Voraussetzung eines 
gelingenden Kinder-
schutzes ist die die 
Wahrung der Kinder-
rechte!!  



Kinderrechte/Kinderschutz
als Grundhaltung 

Persönlicher Berufsethos:

Kinderrechte/Kinderschutz als Teil der persönlichen
Grundhaltung und des pädagogischen 
Selbstverständnisses:

„Ich kenne die Persönlichkeits-
rechte von Kindern, Jugendlichen 
und Familien.
Ich achte und beachte sie in 
meinem pädagogischen Handeln.
Ich schütze die Kinder
vor Allem was ihnen schadet.



Kinderrechte als Teil der 
Alltagsorganisation

Institutionelle Verankerung:

Kinderrechte/Kinderschtz sind in 
unserem Organisationsalltag  
fest verankert :

• in unseren Leitbildern und 
Konzeptionen,

• in unseren Verfahren und 
Prozessen und

• in unserem Regelwerk

Kinderrechte und Kinderschutz 
prägen unsere Arbeitskultur mit

• in der Gruppe
• im Team 
• in der Einrichtung 



Caritaskonzept
Kinderschutz/Kinderrechte 

1. 
Konsequente
Umsetzung

der rechtlichen
Grundlagen

Kinder- und Jugend-
schutz

2.
Alltags-

organisation

Erziehung und Bildung
Prävention

3.
Beschwerde-
management

und 
Ombudschaft

Sozialer 
verbraucherschutz

4.
implizite

und explizite 
Partizipation

Handlungsfelder

5.
Politische

Arbeit 

Grundsätzlich und übergreifende Themen und Fragestellungen 

z.B. 
Umgang mit 
Ehemaligen

Arbeitsfeldspezifische Themen und Fragestellungen 



1. Konsequente Umsetzung
der rechtlichen Grundlagen  

• Beachtung der Grundmaxime des 
SGB VIII 
– z.B.: Wunsch- und Wahlrecht, 

Informations- und 
Beteiligungsrechte, Gender,

• Konsequente Umsetzung der 
Vereinbarungen zum Kinderschutz 
nach §§ 8a und 72a SGB VIII
– vertraglich vereinbarte 

Gewährleistungspflichten 
– erweitertes Führungszeugnis
– Selbstverpflichtungserklärung der 

Mitarbeiter/-innen 
• Beachtung des strukturellen 

Kinderschutzes 
– z.B. im Rahmen des § 45 SGB VIII 

(Anforderungen des 
Bundeskinderschutzgesetzes)

• Beachtung der verbandlichen 
Grundlagen 



1. Konsequente Umsetzung
der rechtlichen Grundlagen  

• Beachtung und Implementierung der 
Kinderrechte (Caritas-Leitlinie)
– Implementierung in die Ablauf- und 

Aufbauorganisation und in das 
Regelwerk der Institution

• Umsetzung der bischöflichen 
Vorgaben 

• Rechtssicheres Handeln 
– Umgang mit Grenzen, 

Grenzüberschreitungen und 
Grenzverletzungen 

– Gewährleistung des Gewalt- und 
Willkürverbotes,Verhältnismäßigkeit
der pädagogischen Mittel 

– Legitimierung päd. Instrumente 
(insb. Sanktionen oder 
„Zwangsmittel) 



Bundeskinderschutzgesetz



Bischöfliche 
Rahmenordnung



Bischöfliche 
Rahmenordnung



2. Alltagsorganisation 

Arbeitsalltag

Pädagogik auf Augenhöhe

• Kinderrechtsbezogene 
Grundhaltung und Klima

• Inhaltliche Bearbeitung 
kinderrechtlicher 
Fragestellungen und Themen 

• Implementierung der 
Kinderrechte in das 
Regelwerk des 
pädagogischen Alltags

• Entwickeln eines 
Verhaltenskodexes für 
Mitarbeiter(innen) 

• Umfassende Information und 
Aufklärung 

Managementebene

befähigende, teilhabebezogene 
Unternehmenskultur

Kinderrechte/Kinderschutz 
– als Führungs-. und 

Managementaufgabe begreifen
– über Organisations- und 

Qualitätsentwicklung 
implementieren 

– in das  Personalmanagement, 
und die Personalentwicklung 
integrieren  

– Kinderrechts- und  
kinderschutzbezogene 
Funktionen schaffen
(Kinderrechtsbeauftragte)

– Kinderrechtliches Controlling 
schaffen,

– Sicherheitskonzept entwickeln



3. Beschwerdemanagement
und Ombudschaft

• Verweis auf Aufsichtsbehörden
• Aufbau und Pflegen eines 

transparenten Beschwerdesystems, mit 
– internem Beschwerdewesen, 

-verfahren
– gewählten oder bestellten 

internen Vertrauensleuten
– externen Ombudsleuten (Paten)
– externen Habakuk Beschwerde-

und Ombudsstellen
• Entwicklung einer professionellen 

Beschwerde- und Fehlerkultur 



Initiative Habakuk 
Ombuds- und Beschwerdestellen 

gefördert durch 

in Heidelberg, Karlsruhe, 
Freiburg und Konstanz



4. Partizipation, Beteiligung
Kinder, Jugendliche und Familien 

Individuell, implizit:

• Beteiligungsorientierter 
pädagogischer Alltag

• Erziehungs- und Hilfeplanung, 
Förderplanung

• Aufklärung und Information
• Mitarbeiterverhalten 

Institutionell, explizit:
• Organisierte Beteiligung 

– in der Gruppe 
(Gruppensprecher/in)

– in der Einrichtung 
(Jugendparlament, Heimrat) 

– in übergreifende Foren
– über Kinderkonferenzen

• Erziehungs- und Hilfeplanung, 
Förderplanung 

• Beteiligungsverfahren 
• Beteiligung bei den 

Erwachsenenkonferenzen 
• Beteiligungsprojekte 
• Vertragsgestaltung 
• Leistungsverträge mit 

Personensorgeberechtigten
• Beschwerdewesen/ -management



5. Politische Arbeit 

• Kinderrechte gesellschaftlich thematisieren 
• Kinderrechte bei den politischen „Rahmenbedingungen“ mit 

verankern 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Platzierung des Themas in den politischen Gremien und bei 

Veranstaltungen 
• (benachteiligten) Kindern und Jugendlichen selbst Raum zur 

Mitsprache geben  

• Kooperationsvertrag mit dem DiCV Rottenburg Stuttgart zur 
gemeinsamen Umsetzung der Caritas Leitlinie Kinderrechte



Caritaskonzept Freiburg 
zum Kinderschutz/Kinderrechte 

1. Konsequente
Umsetzung

der rechtlichen
Grundlagen

• Rechtssicheres
Handeln

• Geklärter 
Umgang mit 
Grenzen 

• Heimaufsicht
• Kinder- und 

Jugendschutz 

2. Alltags-
organisation

• Implementierung 
in den 
pädagogischen 
Alltag

• Institutionelle 
Verankerung 

3. Beschwerde-
management

• Internes 
Beschwerde-
wesen

• Vertrauenspers
onen 

• Externe 
Beschwerde-
und Ombuds-
stellen

Arbeitsfeld-
spezifische

Themen und 
Fragestellungen Handlungsfelder

5. Politische
Arbeit 

4. Partizipation

• Beteiligungskultur 
• Institutionalisierte

Beteiligungs-
formen



Selbstverpflichtungserklärung 
mit insgesamt 18 Standards in 
den Bereichen 

– Kinderrechte und 
Kinderschutz

– Partizipation
– Konflikte und 

Beschwerden 
– Umgang mit Grenzen 
– Ehemalige



Eltern- und 
Mitarbeiterbroschüre

• Vorwort 
• Selbstverpflichtungs-

erklärungstext
• Habakuk – Ombuds- und 

Beschwerdestellen
• Fragen für Eltern 
• Einrichtungen und Dienste

die die SV unterschrieben 
haben



Plakat/Handzettel für junge Menschen:

• SV wurde von Kindern und Jugendlichen 
„übersetzt“

• Plakat für jede Gruppe
• Handzettel für die Unterlagen

Monitoring zur Umsetzung:

• Veröffentlichung der Einrichtungen und 
Dienste

• Abfrage der Umsetzungsgrade
• Aufbau entspr. Netzwerkstrukturen 



Aus der Vergangenheit lernen 

Handlungsmaxime 
ehemaliger Heimkinder:

Wertschätzung statt Entwertung 
Interesse statt Ignoranz
Emotionalität statt Lieblosigkeit
Freiraum statt Unterdrückung
Öffentlichkeit statt Abgeschlossenheit
Standards statt Willkür
Wertvolles bewahren

Aus „Die Zeit heilt keine Wunden- Heimerziehung in den 1050erund 
1960er Jahren in der Diözese Rottenburg Stuttgart



Caritas Strategie 
und Konzept 
„Kinderschutz/Kinderrechte“

Kampagne
der Caritas in der Erzdiözese
Michael Spielmann, DiCV Freiburg


